vom 13.03.2026 zu 4555/J (XXVI11. GP)

= Bundeskanzleramt bundeskanzleramt.gv.at

Bundesministerin fur
Europa, Integration und Familie

Herrn

Claudia Bauer
Bundesministerin fir Europa,
Integration und Familie

Dr. Walter Rosenkranz
Prasident des Nationalrats
Parlament

1017 Wien

Geschaftszahl: 2026-0.044.151

Wien, am 13. Marz 2026

Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Kainz, Kolleginnen und Kollegen haben am

15. Janner 2026 unter der Nr. 4555/ eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend

,Uberstunden in lhrem Ressort im vierten Quartal 2025“ an mich gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 10:

1.

Wie hoch waren die Gesamtkosten in lhrem Ressort fiir die Ausbezahlung von Uber-
stunden im vierten Quartal 2025? (Bitte um Aufschliisselung nach Monaten)

Wie viele Uberstunden haben die Mitarbeiter in Ihrem Ressort im vierten Quartal
2025 jeweils geleistet? (Bitte um Aufschliisselung nach Monaten)

Wie wurden die geleisteten Uberstunden durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in lhrem Ressort im vierten Quartal 2025 konkret verglitet?

Wie viele Uberstunden haben jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche einen
LAll-In“-Vertrag haben, durchschnittlich im vierten Quartal 2025 geleistet? (Bitte um
Aufschliisselung nach Monaten)

Wie viele der Uberstunden wurden als Mehrdienstleistungen (MDL) erbracht? (Bitte

um Aufschliisselung nach Monaten)
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a. Wie wurden diese Mehrdienstleistungen vergiitet? (Bitte um Aufschliisselung
nach Zeitausgleich oder Ausbezahlung und nach Monaten)

Nach welchem Prinzip bzw. aufgrund welcher Richtlinien werden Uberstunden in Ih-

rem Ressort entweder mittels Uberstundenzuschlags oder mittels Zeitausgleich ab-

gegolten?

Wie ist das Verhdltnis zwischen nicht ausbezahlten Uberstunden bei Mdnnern und

Frauen?

Welches System gibt es in lhrem Ressort fiir Arbeitszeitaufzeichnungen?

a. Gab es im vierten Quartal 2025 Missbrduche dieses Systems?
i. Wenn ja, wie wurde dies geahndet bzw. welche Folgen knlipfen sich daran?
ii. Wenn nein, wie wird die geleistete Arbeitszeit liberpriift?

Wie werden sich die geplanten Einsparungen auf den laufenden Betrieb in Ihrem Res-

sort auswirken?

10. Wenn Uberstunden abgebaut werden, wie sollen diese kompensiert werden?

a. Sollen Uberstunden durch weiteres Personal abgebaut werden und so die im Rah-

men der Uberstunden erbrachten Leistungen kompensiert werden?

Wie bereits in der Beantwortung der parlamentarischen Anfragen Nr. 1416/) vom 25. April
2025 und Nr. 3465/) vom 30. September 2025 wiederholt festgehalten, verbleiben im
Hinblick auf die EntschlieBung BGBI. Il Nr. 62/2025 betreffend Ubertragung bestimmter zum

Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes gehérender Angelegenheiten an mich, wonach

gemal Abs. 2 dieser EntschlieBung Aufgaben der Personalverwaltung und der Organisation

noch immer in der Zustandigkeit des Bundeskanzlers. Daher verweise ich auf die

Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 4551/J vom 15. Janner 2026 durch den

Bundeskanzler

Zu den Fragen 2a und 3a:

a.

Wie ist die Frage 2 fiir Mitarbeiter im Kabinett zu beantworten? (Bitte fiir das jewei-
lige Kabinett getrennt aufschliisseln)
Wie ist die Frage 3 fiir Mitarbeiter im Kabinett zu beantworten? (Bitte fiir das jewei-

lige Kabinett getrennt aufschliisseln)
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Zu den Uberstunden in meinem Kabinett im Anfragezeitraum verweise ich auf die
Beantwortung der parlamentarischen Anfrage Nr. 4237/) vom 15. Dezember 2025, darliber
hinaus sind zum Stichtag der gegenstandlichen Anfrage Kosten in Héhe von 1.699,66 Euro
fiir weitere abgerechnete Uberstunden angefallen.

Claudia Bauer

3von3

serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT

2026-03-13T14:30:36+01:00

Informationen zur Prifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: https://www.signaturpruefung.gv.at

Informationen zur Priifung des Ausdrucks finden Sie unter:
https://lwww.bundeskanzleramt.gv.at/verifizierung

e Unterzeichner
" Te -
® £, ¥ Datum/Zeit
a4 -
™ n
& 3 =
Prifinformation
BUNDESKANZLERAMT
AMTSSIGNATUR Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

3von3

www.parlament.gv.at



Unterzeichner | Par| ament sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC| 2026- 03- 13T15: 01: 46+01: 00

Prufinformation

Dieses Dokument wurde elektronisch besiegelt.
Informationen zur Priifung des elektronischen
Siegels und des Ausdrucks finden Sie unter:
https://www.parlament.gv.at/siegel




		2026-03-13T14:30:36+0100
	serialNumber=734173660,CN=Bundeskanzleramt,C=AT
	Amtssignatur gemäß § 19 E-Government-Gesetz (E-GovG). Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2026-03-13T15:01:46+0100
	Parlamentsdirektion




